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Hans-Joachim Hering Dr. Frank Wackers

treue- und Vergabegesetz aber nicht 

erschöpft sein. Deshalb ist es gut, dass 

die Landesregierung um Vorschläge 

aus der Wirtschaft für das angekün-

digte Entfesselungspaket zum Abbau 

von Informations-, Dokumentations- 

und Aufbewahrungspflichten im Jahr 

2020 gebeten hat. Alle Handwerksor-

ganisationen sind aufgerufen, hierfür 

Vorschläge einzureichen. In Nordrhein-

Westfalen gibt es bereits Initiativen von 

engagierten Handwerkern, die sich 

gegen überzogene Bürokratie zur 

Wehr setzen.  

Beispiele dafür sind die Portale 

www.handwerkmachtmobil.de und 

www.wirtschaftsmacht-handwerk.de. 

Sie verdienen unsere Unterstützung 

und machen deutlich, dass bei den 

Handwerksbetrieben bisher zu wenig 

vom angekündigten Bürokratieabbau 

angekommen ist. Nun ist es an der 

Zeit, dass auch die Politik die Entbüro-

kratisierung endlich zur Chefsache 

macht. 

 

Hans-Joachim Hering 

Präsident 

 

Dr. Frank Wackers 

Hauptgeschäftsführer

Unaufhörlich wächst der Stapel an 

Genehmigungen und Anträgen, um 

die sich Handwerksunternehmer 

neben ihren betrieblichen Aufgaben 

zu kümmern haben. Allen ist klar: Die 

Bürokratie hat längst für eine Rege-

lungsdichte gesorgt, die eine Bedro-

hung für die Wettbewerbsfähigkeit des 

deutschen Mittelstands darstellt. Dieser 

Überregelung muss seitens der Politik 

dringend entgegengesteuert werden. 

Doch anstatt Handwerksbetriebe von 

einer kaum stemmbaren Anzahl an 

Dokumentations- und Informations-

pflichten zu befreien, stehen politi-

schen Erfolgen beim Bürokratieabbau 

oft neue unnötige und unsinnige Vor-

schriften an anderer Stelle gegenüber. 

Handwerksbetriebe fordern daher zu 

Recht ein Umdenken und ein entspre-

chendes Handeln von Gesetzgeber 

und Verwaltung. Entbürokratisierung ist 

die wichtigste mittelstandspolitische 

Gestaltungsaufgabe der Zukunft. Ein-

zelne zaghafte Versuche der Bundes-

regierung reichen hierfür nicht aus. 

Das vorgelegte Bürokratieentlastungs-

gesetz wird absehbar nicht die not-

wendige Entlastung bei Handwerksbe-

trieben mit sich bringen. Mit den 

Entfesselungspaketen wurden in Nord-

rhein-Westfalen seit 2017 einige wich-

tige Zeichen gesetzt. Der Reformeifer 

der schwarz-gelben NRW-Koalition 

darf mit der Abschaffung der Hygiene-

Ampel und dem entschlackten Tarif-

Stoppt den 
Bürokratiewahn! 
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UVH begrüßt geplante Novellierung der Handwerksordnung 

Der Unternehmerverband Handwerk 
NRW (UVH) begrüßt die Absicht der 
Bundesregierung, in zwölf Gewerken, 
darunter Fliesen-, Platten- und Mosa-
ikleger, Rollladen- und Sonnenschutz-
techniker und Raumausstatter, die 
Meisterpflicht Anfang 2020 wieder-
einzuführen.  

Im Zuge der Novelle der Handwerks-

ordnung 2004 war in 53 Gewerken die 

Meisterpflicht abgeschafft worden. „Es 

war erforderlich, dass die Fehler von 

2004 zumindest in Teilen korrigiert wur-

den. In einigen der sogenannten ‚zu-

lassungsfreien Berufe‘ ist seitdem die 

Zahl der Fachkräfte und Auszubilden-

den teilweise deutlich zurückgegan-

gen. Betriebe sind schneller vom Markt 

verschwunden, als in Berufen mit Meis-

terpflicht. Dies hat sich auch negativ 

auf Gewährleistung und Verbraucher-

schutz ausgewirkt. Es ist wichtig, dass 

die Politik diese Fehlentwicklung er-

kannt hat und bereit ist, sie zu korrigie-

ren. Allerdings hätten wir uns ge-

wünscht, dass mehr Gewerke in die 

Meisterpflicht zurückkehren. Vielleicht 

ist im Rahmen des Gesetzgebungsver-

fahrens noch eine Nachbesserung 

möglich“, betont der Präsident des Un-

ternehmerverbandes Handwerk NRW 

(UVH), Hans-Joachim Hering. 

Der Unternehmerverband Hand-

werk sieht in der Wiedereinführung der 

Meisterpflicht ein Signal zur Stärkung 

des Meisterbriefs, der als Aushänge-

schild des Handwerks für Qualität und 

Kompetenz steht, sowie aktiven Ver-

braucherschutz bedeutet. Hering: „Be-

sonders freut mich, dass auch die 

Schilder- und Lichtreklamehersteller 

wieder ihren Meistertitel zurückerhal-

ten. Ich gratuliere Frau Bundesinnungs-

meisterin Martina Gralki-Brosch und 

Herrn Geschäftsführer Ludgerus Niklas 

vom Zentralverband Werbetechnik 

dazu auf das Herzlichste. Es war immer 

unser Wunsch, dass diejenigen Ge-

werke, die für eine Rückkehr in die An-

lage A der Handwerksordnung ge-

kämpft haben, auch Unterstützung 

von der Handwerksorganisation und 

vom Gesetzgeber erhalten. Unser be-

sonderer Dank gilt auch den stv. Frak-

tionsvorsitzenden der CDU/CSU und 

SPD-Bundestagsfraktion, Dr. Carsten 

Linnemann und Sören Bartol, die durch 

Ihre gemeinsame Initiative zum Meis-

terbrief sowohl die Koalitionsvereinba-

rung als auch ein wichtiges Anliegen 

des Handwerks umgesetzt haben.“ z

Zentralverband Werbetechnik (ZVW) und Unternehmerverband Handwerk NRW 

kämpften gemeinsam für eine Rückkehr der Schilder- und Lichtreklamehersteller 

in die Anlage A der Handwerksordnung (v.l.n.r. ZVW-Geschäftsführer Ludgerus 

Niklas, ZVW-Bundesinnungsmeisterin Martina Gralki-Brosch, UVH-Präsident Hans-

Joachim Hering, UVH-Hauptgeschäftsführer Dr. Frank Wackers)
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Zentralverband Werbetechnik (ZVW) begrüßt die Einigung der 
Großen Koalition auf eine Rückkehr zur Meisterpflicht  
Schilder- und Lichtreklamehersteller 
haben Prozess maßgeblich mitge-
prägt/Dank an wichtige Unterstüt-
zung durch den Unternehmerver-
band Handwerk NRW e.V. (UVH) 

Die Rückkehr zur Meisterpflicht ist auf 

der Zielgeraden. Die Koalitionsfraktio-

nen und das Bundeswirtschaftsminis-

terium haben sich am Montag auf die 

Wiedereinführung der Meisterpflicht in 

12 Gewerken und auf einen Gesetz-

entwurf geeinigt. „Wir sind damit am 

Ziel einer langen Reise“, erklärt 

 Martina Gralki-Brosch, Bundesinnungs-

meisterin und Vorsitzende des Zentral-

verbands Werbetechnik, Bundesin-

nungsverband der Schilder- und 

Lichtreklamehersteller. „Seit über 15 

Jahren haben wir für die Rückkehr zur 

Meisterpflicht gekämpft und für unser 

Handwerk geworben. Wir sind sehr zu-

frieden mit der Entwicklung und be-

danken uns bei allen, die uns auf die-

sem Weg begleitet und unterstützt 

haben.“ Ein besonderes Dankeschön 

sprach die Bundesinnungsmeisterin 

dem Unternehmerverband Handwerk 

NRW e.V. (UVH) für dessen Unterstüt-

zung aus. Bei der Mitgliederversamm-

lung des Verbands am 9. November 

2017 hatte Präsident Dipl.-Ing. Hans-

Joachim Hering in Düsseldorf die Un-

terstützung des UVH und der Hand-

werkskammer Düsseldorf bei der 

Rückkehr zum Meisterbrief zugesagt. 

Eine besondere Stärkung erfuhr der 

ZVW seinerzeit durch den Beschluss 

der Mitgliederversammlung, in der Pla-
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ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer: Starkes Signal der Koalition  
für Qualität und Qualifikation im Handwerk 
Der Präsident des Zentralverbandes 
des Deutschen Handwerks, Hans-
Peter Wollseifer, hat die Ankündi-
gung der Koalitionsfraktionen, in 
 einigen Handwerksberufen die 
Meisterpflicht wieder einführen zu 
wollen, als starkes Signal der Koali-
tion für Qualität und Qualifikation im 
Handwerk bezeichnet. 

Die gemeinsame Erklärung der Koali-

tionsfraktionen von CDU/CSU und 

SPD, in einigen Handwerksberufen die 

Meisterpflicht wieder einführen zu 

wollen und dem Bundestag in einem 

Gesetzentwurf die Wiedereinführung 

der Meisterpflicht in 12 Handwerken 

vorzuschlagen, ist ein starkes Signal für 

Qualität und Qualifikation im Hand-

werk. Zukunftssicherung und nachhal-

tige Unternehmensentwicklung im 

Handwerk werden so auf einer brei-

teren Basis möglich.  

Seit der Novelle 2004 ist es zwar 

nicht in allen Gewerken, aber in eini-

gen besonders augenfällig zu Fehl-

entwicklungen gekommen: weniger 

Auszubildende, weniger Fachkräfte, 

weniger Qualität, schneller vom Markt 

verschwindende Betriebe und infolge 

dessen ein geringerer Gewährleis-

tungs- und Verbraucherschutz. Daher 

ist es gut, dass diese Fehlentwicklun-

gen jetzt korrigiert werden sollen, um 

wieder mehr Ausbildung, mehr Quali-

fikation, mehr Qualität, mehr Gewähr-

leistungs- und Verbraucherschutz zu 

ermöglichen. Denn auch in Zukunft 

sollen Verbraucher ein qualitativ 

hochwertiges, ausbildungs- und be-

triebsnachhaltiges Handwerk vorfin-

den. Der Meisterbrief ist der Garant, 

um das Ausbildungs- und Qualifizie-

rungssystem und damit auch Fach-

kräfte im Handwerk für die Zukunft zu 

gewährleisten.  

Insofern begrüßen wir außeror-

dentlich, dass die Koalition jetzt einen 

Gesetzentwurf zur Wiedereinführung 

der Meisterpflicht ins parlamentari-

sche Verfahren einbringt. Wir plädie-

ren nachdrücklich dafür, den Gesetz-

entwurf zügig im Parlament zu 

verabschieden. Die nunmehr verblei-

benden zulassungsfreien Handwerke 

müssen unabhängig davon die glei-

chen Möglichkeiten zur Weiterent-

wicklung haben wie Handwerke mit 

Meisterpflicht. Hierzu gehört nicht zu-

letzt die verstärkte Förderung von 

Aus- und Weiterbildung sowie die Op-

tion einer zukünftigen Einstufung als 

zulassungspflichtiges Handwerk. z
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nungsgruppe beim Zentralverband 

des Deutschen Handwerks (ZDH), nicht 

nur seine eigenen Verbandsinteressen, 

sondern auch die aller in der Anlage 

B der Handwerksordnung eingetrage-

nen Berufe in Nordrhein-Westfalen ver-

treten zu dürfen.  

Nach den derzeit vorliegenden In-

formationen soll der vorliegende Ge-

setzentwurf die Wiedereinführung der 

Meisterpflicht zum 1. Januar 2020 in 

folgenden 12 Berufen ermöglichen: 

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Be-

tonstein- und Terrazzohersteller, Estrich-

leger, Behälter- und Apparatebauer, 

Parkettleger, Rollladen- und Sonnen-

schutztechniker, Drechsler und Holz-

spielzeugmacher, Böttcher, Glasvered-

ler, Schilder- und Lichtreklamehersteller, 

Raumausstatter, Orgel- und Harmoni-

umbauer. „Wir sind davon überzeugt, 

dass die Rückkehr zum Meisterbrief die 

beste Garantie für Qualität und Ver-

brauchschutz ist“, so Ludgerus Niklas, 

Geschäftsführer des ZVW. Seit Oktober 

vergangenen Jahres hatte die Koaliti-

onsarbeitsgruppe „Meisterbrief“ die 

Wiedereinführung der Meisterpflicht in 

einigen Gewerken geprüft. In diesem 

Zusammenhang waren im Juni auch 

die einzelnen Gewerke in einem Betei-

ligungsverfahren eingebunden wor-

den. Die Regierungsparteien hatten 

im Koalitionsvertrag vereinbart, die po-

litische Initiative zur verfassungs- und 

europarechtskonformen Wiederein-

führung der Meisterpflicht in ausge-

wählten Handwerksberufen voranzu-

bringen und die Fehlentwicklung zu 

korrigieren, die die Novellierung der 

Handwerksordnung 2004 ausgelöst 

hatte. z

UVH fordert Beibehaltung der Abmahnberechtigung für 
Landesinnungsverbände 
Der Unternehmerverband Handwerk 
NRW (UVH) fordert eine Beibehaltung 
der Abmahnberechtigung für Lan-
desinnungsverbände im Gesetzent-
wurf zur Stärkung des fairen Wettbe-
werbs. Der Gesetzentwurf sieht zur 
Eindämmung missbräuchlicher Ab-
mahnungen höhere Anforderungen 
an die Befugnis zur Geltendmachung 
von Ansprüchen vor. Dazu gehört 
auch, dass die Abmahnbefugnis ein-
zelner Organisationen eingeschränkt 
wird.  

Die Bundes- und Landesinnungsver-

bände des Handwerks sind hiervon in 

besonderer Weise betroffen, da sie 

laut § 8a des Entwurfs nicht in die Liste 

qualifizierter Wirtschaftsverbände mit 

Abmahnbefugnis aufgenommen wur-

den. Ein Landesinnungsverband ist laut 

§ 80 Handwerksordnung (HwO) eine 

juristische Person des privaten Rechts 

und wird mit Genehmigung der Sat-

zung durch die oberste Landesbe-

hörde rechtsfähig. Er ist jedoch kein 

eingetragener Verein im Sinne des 

§ 8a des Gesetzentwurfs und wäre 

damit künftig nicht mehr abmahnbe-

fugt. Der ZDH hatte in seiner Stellung-

nahme zum Referentenentwurf ange-

regt, die Abmahnbefugnis auf alle in 

der Handwerksordnung vorgesehenen 

Einrichtungen und Organisationen zu 

erweitern. In dem zwischenzeitlich vom 

Bundeskabinett verabschiedeten Ge-

setzentwurf wurde zwar im Vergleich 

zum vorherigen Referentenentwurf 

eine Erweiterung der Abmahnbefugnis 

vorgenommen. Anders als vom ZDH 

gefordert umfasst diese Erweiterung 

jedoch nicht sämtliche in der Hand-

werksordnung geregelten Organisatio-

nen des Handwerks. Stattdessen wird 

die Abmahnbefugnis auf öffentlich-

rechtliche Handwerksorganisationen 

beschränkt. UVH-Hauptgeschäftsfüh-

rer Dr. Frank Wackers: „Die faktische 

Ausnahme von handwerklichen Kör-

perschaften des Privatrechts ist insbe-

sondere mit Blick auf die Bedeutung 

der Fachverbände auf Landes- und 

Bundesebene für die Abmahnpraxis 

nicht gerechtfertigt. Der Unternehmer-

verband Handwerk NRW fordert 

daher für die anstehenden parlamen-

tarischen Beratungen  
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ZVW-Bundesinnungsmeisterin Martina 

Gralki-Brosch
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im Deutschen Bundestag, dass dieser 

für die Verbände wichtige Aspekt wie-

der in den Gesetzentwurf aufgenom-

men wird.“ Die erste Lesung des Ge-

setzes im Deutschen Bundestag ist für 

den 26. September 2019 geplant. Am 

16. Oktober 2019 findet eine Anhö-

rung statt. Die abschließende 2. und 3. 

Lesung des Gesetzes ist für den 7. No-

vember 2019 vorgesehen. z

Auf dem Weg zum „Gesundheitscoach im Handwerk“ 

Gemeinsam mit dem Unternehmer-
verband Handwerk NRW hat die IKK 
classic das Projekt „Gesundheits-
coach im Handwerk“ gestartet – jetzt 
fand in Handwerkerzentrum Ober-
hausen der erste Lehrgang für die 
angehenden Gesundheitscoachs 
statt 

Demografischer Wandel, Fachkräfte-

mangel und Wettbewerbsdruck – 

Handwerksbetriebe stehen mehr denn 

je vor der Herausforderung, ihr Unter-

nehmen fit für die Zukunft zu machen. 

Und hierbei spielt die Gesundheit der 

Mitarbeiter eine entscheidende Rolle. 

Denn: Gerade in Handwerksbetrieben 

sind Mitarbeiter im Alltag höheren kör-

perlichen Belastungen ausgesetzt als 

in vielen anderen Berufen – schon 

heute fehlt jeder Beschäftigte im 

Handwerk krankheitsbedingt durch-

schnittlich rund 19 Tage im Betrieb. 

Hinzu kommt: In den nächsten Jahren 

nimmt die Zahl der Fachkräfte um 30 
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Start des landesweiten Azubi-Tickets  
zum 1. August 2019 
Pünktlich zum neuen Ausbildungs-
jahr am 1. August 2019 startet das 
 landesweit gültige Azubi-Ticket 
„NRWupgrade“. Das Azubi-Ticket 
kann als Zusatzticket zu den regio-
nalen Azubi-Abonnements für Bund 
und Bahn erworben werden.  

Ab 1. August 2019 kosten verbund-

weite Tickets in allen Landesteilen 

rund 62 Euro. Das „NRWupgrade“ gibt 

es für 20 Euro mehr. Das Azubi-Ticket 

kann von Auszubildenden, Teilneh-

mern der beruflichen Fortbildung, Be-

amtenanwärtern bis zum mittleren 

Dienst sowie allen, die einen Bundes-

freiwilligendienst, ein freiwilliges sozia-

les oder ökologisches Jahr absolvie-

ren, erworben werden. Wichtig: Das 

Azubi-Ticket ist ein freiwilliges Ange-

bot – Auszubildenden, die ein landes-

weites Ticket nicht brauchen, können 

die Angebote nutzen, die sie bisher 

genutzt haben.  

Gemeinsam mit den Industrie- 

und Handelskammern und den 

Handwerkskammern hat das NRW-

Verkehrsministerium aktuell eine Kam-

pagne zur Einführung des „NRW -

upgrade“ gestartet. Damit sollen 

Ausbildungsbetriebe motiviert wer-

den, das Azubi-Ticket als einen Bau-

stein für mehr Arbeitgeberattraktivität 

zu unterstützen und freiwillig einen Teil 

der Kosten zu übernehmen. Arbeitge-

ber, die sich für eine Bezuschussung 

des Azubitickets entscheiden, können 

das Azubi-Ticket als Betriebsausgabe 

steuerlich geltend machen. Teilen 

sich Arbeitgeber und Auszubildende 

die Kosten für das Ticket je zur Hälfte, 

reduziert sich der Kostenanteil für Aus-

zubildende auf maximal 41 Euro im 

Monat.  

Das Azubi-Ticket kann in diesem 

Sinne ein Baustein für die Gewinnung 

von Auszubildenden darstellen und 

von den Betrieben z.B. durch einen 

Kostenzuschuss genutzt werden. Be-

reits heute bieten zahlreiche Ausbil-

dungsbetriebe ihren Azubis verschie-

dene freiwillige Zusatzleistungen an. 

Wichtig ist, dass das Azubi-Ticket als 

freiwilliges Angebot zu verstehen ist, 

das von Betrieben unterstützt werden 

kann. z
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Prozent ab. Darum müssten sich die 

Unternehmen jetzt schon die Frage 

stellen, wie sie ihre Mitarbeiter so lange 

wie möglich gesund und leistungsfä-

hig im Unternehmen halten können, 

um ihren Fachkräftebedarf zu decken. 

Wegen dieser Entwicklung be-

kommt das Thema Gesundheitsförde-

rung in den Betrieben eine immer grö-

ßere Bedeutung. Deshalb hat die IKK 

classic gemeinsam mit dem Unterneh-

merverband Handwerk NRW das Pro-

jekt „Gesundheitscoach im Hand-

werk“ aus der Taufe gehoben. Im 

Rahmen des Projekts wird ein Mitarbei-

ter zum Gesundheitscoach ausgebil-

det und richtet dann sein Augenmerk 

auf die gesundheitsorientierte Gestal-

tung des Betriebs – von der Vermitt-

lung von Gesundheitsthemen, der 

Sensibilisierung der Mitarbeiter und 

des Arbeitgebers für eine gesunde Le-

bensführung bis hin zur Ausgestaltung 

von gesundheitsgerechten Arbeits-

plätzen.  

Dass das Konzept auf großes Inte-

resse trifft, zeigte sich jetzt beim Lehr-

gang zum Gesundheitscoach im 

Handwerkerzentrum Oberhausen, an 

dem 21 Handwerker teilnahmen – 

vom Zahntechniker, über Dachdecker 

bis hin zu Mitarbeitern aus dem Metall- 

und Elektrohandwerk. 

Gemeinsam mit dem Trainer und 

Sportlehrer der IKK classic Carsten 

Heldt untersuchten die Teilnehmer die 

Ursachen für körperliche und psy-

chische Überlastungen und entwickel-

ten Strategien zur Gegensteuerung. 

Eine gute Arbeitsorganisation, ergono-

mische Arbeitsplätze und gesundheits-

bewusste Bewegung können Krank-

heit verhindern und den Spaß an der 

Arbeit steigern. Carsten Heldt beließ es 

nicht bei der Theorie: Die vielen klei-

nen praktischen Übungen fanden bei 

den angehenden Gesundheits-Coa-

ches großen Anklang und boten zu-

gleich Anregung für die betriebliche 

Umsetzung. Am Ende des Tages waren 

die Teilnehmer des Lobes voll und 

waren sich sicher, dass sie viele Ideen 

und Vorschläge für den Betriebsalltag 

mitnehmen und auch in der täglichen 

Arbeit umsetzen können. 

Und: Mit der Einstiegsschulung ist 

noch nicht Schluss, alle Teilnehmer er-

halten in den nächsten Wochen und 

Monaten regelmäßig Infos und Tipps 

sowie kurze E-Learning-Bausteine zu 

den Themen Ernährung, Bewegung 

und psychischer Gesundheit. z

UVH-Mitgliederversammlung am 30. Oktober 2019  
mit Arbeitsminister Karl-Josef Laumann in Düsseldorf 
Die diesjährige Mitgliederversamm-
lung des Unternehmerverbandes 
Handwerk NRW (UVH) findet am 
30. Oktober 2019 um 10.30 Uhr in der 
Handwerkskammer Düsseldorf statt. 
Im Mittelpunkt des turnusmäßigen 
Treffens aller Landesinnungs- und 
Fachverbände stehen eine Anspra-
che des Ministers für Arbeit, Gesund-

heit und Soziales des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann, 
sowie Neuwahlen des UVH-Vorstan-
des.  

Karl-Josef Laumann war erstmals von 

2005 bis 2010 Minister für Arbeit, Ge-

sundheit und Soziales des Landes 

NRW. Von 2014 bis 2017 war er Staats-

sekretär im Bundesministerium für Ge-

sundheit sowie Beauftragter der Bun-

desregierung für die Belange der Pa-

tientinnen und Patienten und 

Bevollmächtigter für Pflege. Seit dem 

30. Juni 2017 ist er erneut Minister für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales des 

Landes Nordrhein-Westfalen. z
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Termine
30. Oktober 2019, 10.30 Uhr,  

UVH-Mitgliederversammlung 

mit Ansprache des Ministers für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes NRW, Karl-Josef Lau-

mann 

28. November 2019, 10.30 Uhr,  

UVH-Vorstand, Fachverband 

des Tischlerhandwerks, Dort-

mund 

 2. Dezember 2019, 17.00 Uhr,  

Düsseldorfer Arbeitsrechtsdialog 

Vortrags- und Diskussionsveran-

staltung des Landesarbeitsge-

richts Düsseldorf im Zusammen-

wirken mit den Sozialpartnern, 

der Juristischen Fakultät der 

Heinrich-Heine-Universität Düs-

seldorf und dem Deutschen Ar-

beitsgerichtsverband zum 

Thema „Matrixstruktur in Arbeits-

vertrag und Betriebsverfassung“ 

Haus der Universität, Schadow-

platz 14, 40212 Düsseldorf
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Landesregierung, Handwerk und Industrie 
starten Investitionsoffensive an  
überbetrieblichen Bildungsstätten 

Arbeitsminister Karl-Josef Laumann 
und die Spitzen von Nordrhein-West-
falens Handwerk und Industrie, 
 Andreas Ehlert (Handwerk.NRW), 
Hans-Joachim Hering (Unternehmer-
verband Handwerk NRW), Hans Hund 
(Westdeutscher Handwerkskammer-
tag) und Thomas Meyer (IHK NRW) 
haben den „Modernisierungspakt 
Berufliche Bildung“ unterzeichnet.  

Kern des Modernisierungspaktes ist 

eine Verdoppelung der Fördermittel 

des Landes auf 8 Millionen Euro jähr-

lich (2017: 2 Millionen Euro; 2018: 4 Mil-

lionen Euro), um die beruflichen Bil-

dungszentren in den nächsten zehn 

Jahren fit für die Zukunft zu machen. 

Zusammen mit den Eigenmitteln von 

Handwerk und Industrie und der Bun-

desförderung werden so Gesamtin-

vestitionen in die berufliche Bildungs-

infrastruktur von jährlich 40 Millionen 

Euro ermöglicht. Den ersten großen In-

vestitionsschub soll es bis 2022 geben. 

Gleichzeitig wurde vereinbart, das För-

derverfahren zu vereinfachen und zu 

beschleunigen, um notwendige Inves-

titionen zügig anstoßen zu können. 

Die rund 120 überbetrieblichen Bil-

dungsstätten von Handwerk und In-

dustrie in Nordrhein-Westfalen über-

nehmen eine wichtige Rolle in der 

dualen Erstausbildung und der Höhe-

ren Berufsbildung. Sie ermöglichen die 

Qualifizierung von Auszubildenden er-

gänzend zum Betrieb und sichern so 

die Ausbildungsfähigkeit von kleinen 

und mittleren Unternehmen, die häufig 

nicht alle Ausbildungsinhalte in ihrem 

Betrieb vermitteln können. Mit ihren 

Meisterschulen und Qualifizierungsan-

geboten sichern die ÜBS die hohe 

Qualität der beruflichen Bildung und 

leisten einen wichtigen Beitrag zur 

Fachkräftesicherung. 

„Um junge Menschen für die 

duale Ausbildung zu begeistern und 

sie bestmöglich zu qualifizieren, brau-

chen wir moderne Bildungszentren 

und Ausstattung auf dem neuesten 

Stand der Technik“, so Arbeitsminister 

Karl-Josef Laumann. Dies sichere der 

Modernisierungspakt Berufliche Bil-

dung nachhaltig. 

„Wenn Fachkräfte knapper wer-

den, müssen wir jedem Unternehmen, 

das ausbilden möchte, die Ausbildung 

ermöglichen. Überbetriebliche Bil-

dungsstätten leisten hierzu einen wert-

vollen Beitrag“, fügt Thomas Meyer, 

Präsident der IHK Nordrhein-Westfalen, 

hinzu. Er hat dabei vor allem kleinere 

Betriebe mit weniger als 50 Mitarbei-

tern im Blick, die in der Industrie etwa 

90 Prozent der Unternehmen ausma-

chen. 

„Mit der öffentlich verantworteten 

Bildungsinfrastruktur in Trägerschaft 

des Handwerks leistet unser Wirt-

schaftsbereich einen sehr wichtigen 

gesellschaftspolitischen Beitrag für Bil-

dung und Qualifizierung im Land. Von 

der beruflichen Orientierung, über die 

Qualifizierung und Durchführung von 

Prüfungen in der Erstausbildung und 

der Höheren Berufsbildung bis zu 

Durchführungen von Maßnahmen der 

Entwicklungszusammenarbeit ist das 

Tätigkeitsspektrum sehr breit. Der Mo-

dernisierungspakt ist ein Schlüsselan-

liegen von uns, um die Bildungszentren 

attraktiv zu halten und zukunftsfähig zu 

machen“, betont Hans Hund, Präsi-

dent des Westdeutschen Handwerks-

kammertags. 

„Die vielfältige Bildungsinfrastruktur 

in Trägerschaft von Kammern, Innun-

gen, Kreishandwerkerschaften und 

Verbänden spiegelt die Bereitschaft 

der Wirtschaft wider, eigene Angele-

genheiten in eigener Verantwortung 

zu regeln. Von der Wirtschaft selbst ge-

tragene Bildungseinrichtungen kön-

nen besser als staatliche Einrichtungen 

gewährleisten, dass sich die Bildungs-

angebote eng an den Anforderungen 

der Betriebe und des Arbeitsmarktes 

orientieren. Es ist deshalb ein starkes 

Signal, dass die Landesregierung diese 

Strukturen durch die Erhöhung der Mit-

tel unterstützt. Mit dem Modernisie-

rungspakt wird eine zentrale Empfeh-

lung der Enquetekommission ‚Zukunft 

von Handwerk und Mittelstand in 

Nordrhein-Westfalen‘ umgesetzt“, so 

Andreas Ehlert, Präsident von Hand-

werk.NRW. z
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Matthias Heidmeier zum Hauptgeschäftsführer der  
Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen 
Handwerks (LGH) gewählt 

Die Mitgliederversammlung der Lan-
des-Gewerbeförderungsstelle des 
nordrhein-westfälischen Handwerks 
(LGH) hat Matthias Heidmeier am 
26. August 2019 zum neuen LGH-
Hauptgeschäftsführer gewählt. Zuvor 
wurde er bereits am 2. August 2019 
zum Hauptgeschäftsführer des West-
deutschen Handwerks kammer ta ges 
gewählt. Der 43-jährige Politikwissen-
schaftler wird das Amt noch im lau-
fenden Jahr 2019 antreten. 

Herr Jürgen-Johannes Lau wird Herrn 

Heidmeier in seiner neuen Position als 

Geschäftsführer der LGH tatkräftig un-

terstützen. 

„Mit Matthias Heidmeier wurde 

eine Persönlichkeit mit ausgewiesenen 

Erfahrungen und Erfolgen im Bereich 

der Wirtschaftsförderung für die Posi-

tion des Hauptgeschäftsführers der 

LGH gefunden. Wir sind Ansprechpart-

ner für Politik und Verwaltung und wer-

den uns gemeinsam für die Belange 

des Handwerks in Nordrhein-Westfalen 

einsetzen. Wir freuen uns auf eine er-

folgreiche Zusammenarbeit mit Herrn 

Heidmeier“, so Berthold Schröder, Vor-

standsvorsitzender der LGH.  

Herr Heidmeier schloss als Magister 

sein Studium der Politikwissenschaften 

an der Westfälischen Wilhelms-Univer-

sität in Münster ab. Nach Stationen als 

politischer Referent bei der CDU in 

Hessen war er seit 2005 Leiter der Ab-

teilung Politik und Kommunikation der 

CDU NRW und später deren Presse-

sprecher. Im Herbst 2011 wechselte er 

zur Unternehmerverbandsgruppe mit 

Sitz in Duisburg. 2015 wurde er zum Ge-

schäftsführer für Verbandskommunika-

tion des Arbeitgeberverbands Rhein-

Ruhr-Region ernannt, 2017 des 

Unternehmerverbandes Wirtschaft für 

Duisburg. Derzeit ist Heidmeier in Berlin 

bei der Bundesvereinigung der Deut-

schen Arbeitgeberverbände (BDA) 

tätig und leitet den Bereich der Ver-

bandsentwicklung. z
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Minister Laumann eröffnet Erste Deutsche Bäckerfachschule in Olpe 

Im Juli fand die Schuleröffnung der 
Ersten Deutschen Bäckerfachschule 
nach Fertigstellung der umfangrei-
chen Umbau- und Modernisierungs-
arbeiten statt. Zu diesem freudigen 
Ereignis reiste auch Karl-Josef 
 Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales des Landes Nord-
rhein-Westfalen, nach Olpe, um die 
Schule offiziell neu zu eröffnen.  

„Die Bäckerfachschule hier in Olpe 

leistet seit über 90 Jahren ausgezeich-

nete Arbeit“, sagte Minister Karl-Josef 

Laumann in seinem Grußwort. „Jähr-

lich vermittelt sie hunderten von Men-

schen die neuesten Kenntnisse des Bä-

ckerhandwerks. Ich freue mich, dass 

das Land NRW die Modernisierung mit 

1,6 Millionen Euro aus dem Europäi-

schen Fonds für regionale Entwicklung 

fördern konnte. Das Geld ist gut ange-

legt. Mein Ziel ist es, Betriebe und Be-

schäftigte dabei zu unterstützen, sich 

für die moderne Arbeitswelt fit zu hal-

ten. Und man sieht auch, dass die Lan-

desregierung ganz bewusst die ländli-

chen Regionen stärkt.“ Auch Heribert 

Kamm, Landesinnungsmeister des Bä-

ckerinnungs-Verbandes Westfalen-

Lippe – Träger der Ersten Deutschen 

Bäckerfachschule – betonte in seiner 

Eröffnungsansprache die Wichtigkeit 

dieser Modernisierung für die zukunfts-

orientierte Ausbildung im Bäckerhand-

werk. z
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Aus den Verbänden 

Jürgen Hinkelmann zum neuen 
Landesinnungsmeister des 
Bäckerinnungs-Verbandes 
Westfalen-Lippe gewählt 

Bei der diesjährigen Mitgliederver-

sammlung des Bäckerinnungs-Ver -

bandes Westfalen-Lippe in den Räum-

lichkeiten der Ersten Deutschen 

Bäckerfachschule in Olpe wurde Jür-

gen Hinkelmann zum neuen Landesin-

nungsmeister gewählt. 

Nach der Begrüßung durch Lan-

desinnungsmeister Heribert Kamm und 

Geschäftsführer Michael Bartilla folg-

ten die Grußworte von Michael Wipp-

ler, Präsident des Zentralverbandes des 

Deutschen Bäckerhandwerks und 

Jörg von Polheim, Landesinnungsmeis-

ter des Verbandes des Rheinischen 

Bäckerhandwerks. Beide gratulierten 

zur ausgezeichneten Modernisierung 

der Ersten Deutschen Bäckerfach-

schule und bedankten sich bei Lan-

desinnungsmeister Heribert Kamm für 

die gute Zusammenarbeit und den 

unermüdlichen Einsatz für das Bäcker-

handwerk, da Heribert Kamm sein Amt 

im weiteren Verlauf der Veranstaltung 

niederlegte.  

„Mit der Neueröffnung unserer Bä-

ckerfachschule nach Umbau und Mo-

dernisierung sind wir für die Zukunft 

nun bestens aufgestellt“, so Kamm. Die 

Schule ist im Vorfeld der Mitgliederver-

sammlung von Karl-Josef Laumann, 

Minister für Arbeit, Gesundheit und So-

ziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 

vor rund 120 Gästen aus Politik und 

Handwerk eröffnet worden. „Ich stelle 

mein verantwortungsvolles Amt nun 

einem Nachfolger zur Verfügung“, so 

Heribert Kamm, der das Amt als Lan-

desinnungsmeister rund 15 Jahre sehr 

erfolgreich bekleidete. In den an-

schließenden Regularien standen 

somit Vorstandswahlen auf der 

Agenda.  

Jürgen Hinkelmann, der bisherige 

stellvertretende Landesinnungsmeister, 

wurde zum neuen Landesinnungs-

meister gewählt. Georg Sangerman, 

bisheriges Vorstandsmitglied, wurde 

sein Stellvertreter. Die erste Amtshand-

lung von Landesinnungsmeister Jürgen 

Hinkelmann war der Vorschlag, Heri-

bert Kamm für seine ausgezeichnete 

Arbeit zum Ehrenlandesinnungsmeister 

des Bäckerinnungs-Verbandes Westfa-

len-Lippe wählen zu lassen – die be-

geisterten Delegierten folgten diesem 

Vorschlag einstimmig. „Kontinuität – 

Verlässlichkeit – Basisnähe – Weitblick, 

das mögen die Leitlinien unserer künf-

tigen gemeinsamen Vorstandsarbeit 

sein“, so der neue Landesinnungsmeis-

ter Jürgen Hinkelmann.  

Jörg von Polheim ist neuer 
Landesinnungsmeister des 
Verbands des Rheinischen 
Bäckerhandwerks 

Im Rahmen des diesjährigen Un-

ternehmertages am 13. Mai 2019 in 

Köln wurde Jörg von Polheim von der 

Delegiertenversammlung einstimmig 

in das Amt des Landesinnungsmeisters 

des Verbands des Rheinischen Bä-

ckerhandwerks gewählt. Von Polheim 

ist seit 2012 Mitglied des Vorstandes. Er 

ist seit mehr als 25 Jahren politisch 

aktiv und führt gleichzeitig erfolgreich 

seinen Kleinbetrieb. Jörg von Polheim 

verfügt über große politische Erfah-

rung und war von 2012 bis 2013 Mit-

glied im Deutschen Bundestag. In sei-

ner politischen Arbeit setzt er sich 

vehement für das deutsche Hand-

werk ein. 

Er tritt damit die Nachfolge von 

Bernd Siebers an, der sich nach einer 

Amtszeit von 18 Jahren nicht mehr zur 

Wiederwahl stellte. Siebers erhielt viel 

Lob, Dank und Anerkennung von sei-

nen Weggefährten und wurde von 

der Delegiertenversammlung zum 

Ehren-Landesinnungsmeister gewählt. 

Jörg von Polheim stammt aus 

einer seit 1798 bezeugten Bäckerfami-

lie. Nach seinem Abitur 1978 studierte 

er tagsüber in Wuppertal Ingenieurwe-

sen und arbeitete nachts in der Back-

stube des Vaters. Letztendlich ent-

schied er sich jedoch für das 

Bäckerhandwerk und hatte 1984 so-

wohl sein Ingenieursdiplom als auch 

seinen Gesellenbrief in der Tasche. 

1988 legte er die Meisterprüfung ab 

und übernahm den Familienbetrieb 

von seinem Vater. Von Polheim zeigt in 

seiner Rolle als Bäcker viel Engage-
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Ehrenlandesinnungsmeister Heribert 

Kamm gratuliert dem neuen Landes-

innungsmeister Jürgen Hinkelmann
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ment sowohl für politische als auch un-

ternehmerische Belange. 

Erfolgsgeschichte Fachverband 
Elektro- und Informationstechnische 
Handwerke NRW: Gemeinsam in die 
Zukunft 

Rund 250 hochrangige Gäste aus 

Politik und Wirtschaft, Handwerk, Han-

del, Herstellern und Energieversorgern, 

waren aus ganz Deutschland ange-

reist, um am 13. September gemein-

sam mit dem größten Landesinnungs-

verband der E-Handwerke, dem 

Fachverband Elektro- und Informati-

onstechnische Handwerke NRW (FEH), 

einen stilvollen Festabend in feierli-

chem Ambiente zu erleben. Mittel-

punkt der Veranstaltung war die Vor-

stellung des seit Mai amtierenden 

Präsidenten Martin Böhm, die Ehrung 

seines Vorgängers Lothar Hellmann 

sowie das 45-jährige Bestehen des 

Fachverbands. Höhepunkt war die 

Festrede von Armin Laschet, Minister-

präsident des Landes Nordrhein-West-

falen. Die Moderation des Festabends 

übernahm Christian Heil, der sich als 

Hauptgeschäftsführer des Fachver-

bands vorstellte und unterhaltsam 

durch das Abendprogramm führte. 

In seiner Festansprache nahm Prä-

sident Martin Böhm die Gäste mit auf 

eine kleine Zeitreise in die vergange-

nen 45 Jahre. Über die Entstehungsge-

schichte des Verbands veranschau-

lichte er die Wichtigkeit des gemein-

samen, einheitlichen und tatkräftigen 

Handelns. Besonders auch mit Blick 

auf die bevorstehenden Aufgaben zu 

Themen wie Digitalisierung, Smart Li-

ving, Industrie 4.0, E-Mobility und Smart 

Grid rief Böhm dazu auf, den Weg wei-

terhin geeint und im Schulterschluss 

gemeinsam mit allen Partnern aus Po-

litik und Wirtschaft zu gehen. Ge-

schickt kombinierte Martin Böhm die 

Geschichte des Fachverbands mit 

dem Werdegang des Ehrenpräsiden-

ten Lothar Hellmann und seinem eige-

nen Werdegang. So leitete er die spä-

tere Ehrung Hellmanns bereits ein und 

stellte sich charmant als neuer Präsi-

dent vor. 

Höhepunkt des Abends war die 

Festrede von Armin Laschet, Minister-

präsident des Landes Nordrhein-West-

falen. Der Ministerpräsident zeigte sich 

bestens informiert über den Fachver-

band, seine ehrenamtlichen Reprä-

sentanten und die hohe Leistungsfä-

higkeit der E-Handwerksbetriebe, die 

ganz wesentlich zur Digitalisierung und 

Energiewende in  

v.l.n.r.: Jörg von Polheim (neuer LIM), Bernd Siebers (Ehren-LIM), Walter Dohr (Ge-

schäftsführer)

Armin Laschet, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, wird von 

 Martin Böhm, Präsident des FEH NRW, beim Eintreffen herzlich begrüßt.
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Deutschland beitragen. Laschet 

 betonte dabei auch die wichtige Be-

deutung der E-Handwerke, um die zu-

nehmende Nachfrage nach Ladein-

frastruktur zu erfüllen. Besser könne die 

Zukunft für eine Branche kaum aus -

sehen, denn eine Weiterentwicklung 

der Gesellschaft und Wirtschaft in 

Deutschland sei ohne die Elektro- und 

Informationstechnik nicht möglich. Der 

Bedarf an Fachkräften sei entspre-

chend hoch – Laschet lobte in diesem 

Kontext insbesondere die E-Zubis Kam-

pagne, welche er sich im Vorfeld des 

Festabends angeschaut hatte. 

In seiner Laudatio bezog sich Mar-

tin Böhm auf das außerordentlich 

hohe und erfolgreiche ehrenamtliche 

Engagement von Lothar Hellmann. 

Über einen Zeitraum von 19 Jahren 

hat sich Hellmann an der Spitze des 

Fachverbands mit hohem Sachver-

stand, mit breiter Branchenkenntnis 

und stets voller Energie für die Anlie-

gen der E-Handwerke NRW eingesetzt. 

Als höchste Auszeichnung, die der 

Fachverband zu vergeben hat, verlieh 

Präsident Martin Böhm dem Ehrenprä-

sidenten die Goldene Ehrennadel. Der 

Ehefrau Maria Hellmann dankte Böhm 

zudem mit einem Blumenstrauß. Hell-

mann unterstrich in seiner kurzen An-

sprache die Wichtigkeit der intakten 

Familie und betonte, dass es ihm 

immer Freude gemacht habe, die In-

teressen der E-Handwerke in NRW zu 

vertreten. z

Präsident Martin Böhm verleiht die höchste Auszeichnung des Fachverbandes, 

die Goldene Ehrennadel, an Lothar Hellmann, Ehrenpräsident des FEH NRW
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Bürokratieentlastungsgesetz III  
Die Bundesregierung will unnötige 

Bürokratie weiter abbauen und hat 

einen entsprechenden Gesetzesent-

wurf verabschiedet. Unter anderem 

gibt es Änderungen bei Krankschrei-

bungen und der umsatzsteuerlichen 

Kleinunternehmergrenze. Dem ZDH 

geht das Gesetz nicht weit genug.  

Das Bundeskabinett hat den Ent-

wurf des Bürokratieentlastungsgeset-

zes (BEG) III beschlossen. Das Gesetz 

soll Anfang 2020 in Kraft treten.  

ZDH-Generalsekretär Holger 

Schwannecke gehen die Pläne indes 

nicht weit genug: „Die Vorschläge sind 

enttäuschend kleinteilig und werden 

absehbar nicht die notwendige Ent-

lastung bei Handwerksbetrieben mit 

sich bringen“, betonte er. Er setze auf 

Nachbesserungen im parlamentari-

schen Verfahren. Vorschläge gebe es 

genug. So seien die Dokumentations-

pflichten beim Mindestlohn konse-

quent abzuschaffen und die Aufbe-

wahrungspflichten von Steuerunterla-

gen von zehn auf fünf Jahre zu halbie-

ren.  

Bundeswirtschaftsminister Altmaier, 

der das Gesetz eingebracht hatte, 

verwies indessen auf zentrale Bau-

steine des BEG III. Als ein Kernelement 

bezeichnete er die Einführung der 

elektronischen Arbeitsunfähigkeitsmel-

dung. So muss, wer sich als Arbeitneh-

mer krankmeldet, künftig bald keinen 

„gelben Zettel“ mehr vorlegen. Ein 

elektronisches Meldeverfahren soll die 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in 

Papierform ersetzen. Die nötigen 

Daten bekommt der Arbeitgeber 

dann auf Abruf von der Krankenkasse.  

Darüber hinaus soll es Erleichterun-

gen bei der Bereitstellung von Daten-

verarbeitungssystemen für steuerliche 

Zwecke geben. „Künftig reicht es aus, 

wenn der Steuerpflichtige fünf Jahre 

nach einem Systemwechsel oder 

einer Datenauslagerung aus dem Pro-

duktivsystem, einen Datenträger mit 

den gespeicherten Steuerunterlagen 

vorhält“, heißt es im Gesetzesentwurf. 

Bisher müssen Unternehmen über die 

Aufbewahrungspflicht von zehn Jah-

ren verschiedene Zugangswege und 

die damit verbundenen Datenverar-

beitungssysteme vorhalten, selbst 

wenn diese im Betriebsalltag nicht 

mehr genutzt werden.  

Daneben sieht das Gesetz weitere 

Maßnahmen zur „Entlastung sowohl 

der Wirtschaft als auch der Bürger 

vor“, heißt es im Entwurf weiter. Ge-

nannt wird etwa die „Anhebung der 

umsatzsteuerlichen Kleinunternehmer-

grenze von 17.500 Euro auf 22.000 Euro 

Vorjahressteuerumsatz“. Auch müssten 

die Gründer zukünftig nur noch viertel-

jährlich – statt wie bisher monatlich – 

ihre Umsatzsteuervoranmeldung ab-

geben müssen. z
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BAG äußert sich zur sachgrundlosen 
Befristung bei einer 
Vorbeschäftigung  

Wird ein Arbeitnehmer 22 Jahre 

nach der Beendigung seines Arbeits-

verhältnisses erneut bei demselben Ar-

beitgeber eingestellt, gelangt das in 

§ 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG bestimmte Ver-

bot der sachgrundlosen Befristung 

nach einer Vorbeschäftigung in verfas-

sungskonformer Auslegung der Vor-

schrift regelmäßig nicht zur Anwen-

dung. Dies entschied das Bundesar-

beitsgericht (BAG) mit Urteil vom 

21. August 2019 (Az. 7 AZR 452/17)  

Die Klägerin war in der Zeit vom 

22. Oktober 1991 bis zum 30. Novem-

ber 1992 bei der Beklagten als Hilfsbe-

arbeiterin für Kindergeld beschäftigt. 

Mit Wirkung zum 15. Oktober 2014 

stellte die Beklagte die Klägerin als Te-

lefonserviceberaterin im Servicecenter 

erneut ein. Das zunächst bis zum 

30. Juni 2015 sachgrundlos befristete 

Arbeitsverhältnis wurde später bis zum 

30. Juni 2016 verlängert. Mit ihrer Klage 

begehrt die Klägerin die Feststellung, 

dass ihr Arbeitsverhältnis nicht auf-

grund der Befristung am 30. Juni 2016 

geendet hat. Das Arbeitsgericht hat 

die Klage abgewiesen, das Landesar-

beitsgericht hat ihr stattgegeben. 
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Aus der Rechtsprechung 

Gesetzesänderungen und -initiativen  



Orientierungen 3/19 [Juli–August–September]14

Die hiergegen gerichtete Revision 

der Beklagten hatte Erfolg. Die Befris-

tung des Arbeitsvertrags ist ohne 

Sachgrund wirksam. Nach § 14 Abs. 2 

Satz 2 TzBfG ist die kalendermäßige 

Befristung eines Arbeitsvertrags ohne 

Vorliegen eines sachlichen Grundes 

zwar nicht zulässig, wenn mit demsel-

ben Arbeitgeber bereits zuvor ein Ar-

beitsverhältnis bestanden hat. Nach 

der Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts vom 6. Juni 2018 (– 1 BvL 

7/14, 1 BvR 1375/14 –) können und 

müssen die Fachgerichte jedoch 

durch verfassungskonforme Auslegung 

den Anwendungsbereich von § 14 

Abs. 2 Satz 2 TzBfG einschränken, so-

weit das Verbot der sachgrundlosen 

Befristung unzumutbar ist, weil eine 

Gefahr der Kettenbefristung in Ausnut-

zung der strukturellen Unterlegenheit 

der Beschäftigten nicht besteht und 

das Verbot der sachgrundlosen Befris-

tung nicht erforderlich ist, um das un-

befristete Arbeitsverhältnis als Regel-

beschäftigungsform zu erhalten. Das 

Verbot der sachgrundlosen Befristung 

kann danach ua. dann unzumutbar 

sein, wenn eine Vorbeschäftigung sehr 

lang zurückliegt. Um einen solchen Fall 

handelt es sich vorliegend, da die Vor-

beschäftigung bei der erneuten Ein-

stellung 22 Jahre zurücklag. Besondere 

Umstände, die dennoch die Anwen-

dung des in § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG 

bestimmten Verbots gebieten könn-

ten, liegen nicht vor. z

Nachstehend geben wir Ihnen die 
Neu- und Wiederberufungen der eh-
renamtlichen Richter aus dem Hand-
werk in Nordrhein-Westfalen be-
kannt: 

Landesarbeitsgericht: 
n Hamm 

Holger Grundmann, Zahntechniker-

Meister, Bielefeld 

 

Arbeitsgerichte: 
n Aachen 

Wilhelm Hermanns, Dipl.-Bauingenieur, 

Langerwehe 

Hermann Kratzenberg, Zimmerermeis-

ter – Geschäftsführer, Eschweiler 

Holger Michaelis, Fliesen-, Platten- und 

Mosaiklegermeister, Kreuzau 

n Bielefeld 

Matthias Finger, Gas- und Wasserinstal-

lateurmeister, Bielefeld 

Thomas Hölker, Orthopädiemechani-

kermeister, Bielefeld 

Anja Nierhoff-Install, Maler- und Lackie-

rermeisterin, Enger 

n Dortmund 

Stephanie Just, Betriebswirtin (HWK), 

Geschäftsführerin, Selm 

Heiko Kentzler, Dipl.-Kaufmann – Sach-

verständigenbüro Kentzler, Dortmund 

n Düsseldorf 

Jacqueline Dopheide, Dipl.-Ingenieu-

rin/Gebäudereinigerin, Düsseldorf 

Yvonne Fleck, Personalleiterin, Erkrath 

René Frackowiak, Gebäudereiniger-

meister, Essen 

Ulrich Schüttler, Augenoptikermeister 

und Optometrist, Düsseldorf 

n Gelsenkirchen 

Wolfgang Klein, Elektrotechniker, Elek-

tromeister (Inhaber und Geschäftsfüh-

rer), Gelsenkirchen 

Christian Muß, Elektrotechnikermeister, 

Gelsenkirchen 

n Hamm 

Norbert Bitter, Friseur, Lippetal 

Ute Niehues, Kauffrau Einzelhandel – 

Inhaberin Zweiräder, Hamm 

n Mönchengladbach 

Boris Mommerskamp, Kfz/Geschäfts-

führer Autohaus, Mönchengladbach 

Johannes Schmitz, Zimmermeister, 

Kaarst 

n Oberhausen 

Bernd Görg, Friseurmeister, Oberhau-

sen 

Andreas Krajinski, selbst. Handwerks-

meister, Mülheim an der Ruhr 

Bernd-Christian Rieke, Heizungs-/Lüf-

tungs-/Sanitärbaumeister, Oberhausen 

n Wesel 

Stefan Klar, Elektroinstallateur, Duis -

burg z
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Ehrenamtliche Richter aus Kreisen der Arbeitgeber 
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Jahr/Monat             Nordrhein-Westfalen                        Deutschland 
                              Index               %-Ver-               Index              %-Ver- 
                                                     änderung                                 änderung 

       2005                    93,1                    1,7                     92,5                   1,6  

       2006                    94,3                    1,3                     93,9                   1,5  

       2007                    96,4                    2,2                     96,1                   2,3  

       2008                    98,7                    2,4                     98,6                   2,6  

       2009                    99,0                    0,3                     98,9                   0,3  

       2010                  100,0                    1,0                   100,0                   1,1 

       2011                  102,2                    2,2                   102,1                   2,1 

       2012                  104,1                    1,9                   104,1                   2,0 

       2013                  105,8                    1,6                   105,7                   1,5 

       2014                  107,0                    1,1                   106,6                   0,9 

       2015                  107,3                    0,3                   106,9                   0,3 

       2016                  107,9                    0,6                   107,4                   0,5 

       2017                  109,8                    1,8                   109,3                   1,8 

       2018                  111,9                    1,9                   111,4                   1,9 

 
Jan.    18                  110,3                    1,5                   109,8                   1,6 

Feb.    18                  110,8                    1,3                   110,3                   1,4 

März   18                  111,2                    1,6                   110,7                   1,6 

April   18                  111,2                    1,5                   110,7                   1,6 

Mai     18                  111,7                    2,1                   111,2                   2,2 

Juni     18                  111,8                    2,1                   111,3                   2,1 

Juli      18                  112,1                    2,0                   111,6                   2,0 

Aug.    18                  112,2                    2,0                   111,7                   2,0 

Sep.    18                  112,6                    2,3                   112,1                   2,3 

Okt.     18                  112,7                    2,4                   112,3                   2,5 

Nov.    18                  113,0                    2,4                   112,4                   2,3 

Dez.    18                  113,0                    1,9                   112,5                   1,7 

 
Jan.    19                  103,4                    1,5                   103,4                   1,4 

Feb.    19                  103,9                    1,6                   103,8                   1,5 

März   19                  104,3                    1,5                   104,2                   1,3 

April    19                  105,3                    1,5                   105,2                   2,0 

Mai     19                  105,5                    1,6                   105,4                   1,4 

Juni     19                  105,7                    1,7                   105,7                   1,6 

Juli      19                  106,1                    1,7                   106,2                   1,7 

Aug.    19                  106,1                    1,5                   106,0                   1,4

Verbraucherpreisindex (Index 2010 = 100)
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 WWW.HANDWERK.DE 

 Der Tag, an dem  
 du die Idee hast,  
 ist der Tag,  
 an dem deine  
 Zukunft beginnt. 
 Ist das noch Handwerk? 

 

Antonia Ramb,  
Kosmetikerin  

@missgoodvibes_official
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